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01.12.2011 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
Änderungsantrag  
der Fraktionen der CDU und der FDP 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  
Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 18/4670 zu Drucksache 18/4400  

 
Inhalt des Antrags: Verstärkung der Allgemeinen Finanzzuweisungen, 

Rücknahme einer vorgesehenen Abführung an den 
Landeshaushalt 

 
 
 
Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  17 20 Zuweisungen aus dem KFA aus dem bereich des Ministeriums der Finanzen 
Buchungskreis: 2595 
 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 

7 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten und 

Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz 
 
  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 2.130.767,0 +115.000,0 2.245.767,0
 Eigene Erlöse 72.363,0       72.363,0
 Produktabgeltung 2.058.404,0 +115.000,0 2.173.404,0

 
Änderungen im Produktblatt (insbesondere Mengen und weitere Kennzahlen): 

Die unter 3.2. d) beschriebene Leistung entfällt. 
 
Liquiditätsbedarf (nur bei Förderprodukten): Beträge in EUR 
 
 Liquiditätsbedarf von um auf 
 Landesmittel (Neubewilligung) 2.058.404.000 "" 115.000.000 2.173.404.000
 Einnahmen (Neubewilligung) 72.363.000 ""       72.363.000
 Gesamt 2.130.767.000 115.000.000 2.245.767.000
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Erfolgsplan: Beträge in EUR 
 

 
Pos. lt. 
Erfolgsplan Bezeichnung von um auf 

 1-4 Betriebsertrag 2.462.604.000 +115.000.000 2.577.604.000
 5-8 Betriebsaufwand 69.000.000 -20.000.000 49.000.000

 11 
- Betrieblicher Aufwand aus 
Transferleistungen 2.439.957.000 +135.000.000 2.574.957.000

 
 
 

 
Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 
 Titel Zweckbestimmung           von um auf 

 613 
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 2.055.757.000 +135.000.000 2.190.757.000

 
 

 
Kameraler Haushaltsabschluss: Beträge in EUR 
 
 
 Ausgaben   
  Hauptgruppe 6 2.439.957.000 +135.000.000 2.574.957.000
  Hauptgruppe 9 69.000.000 -20.000.000 49.000.000
 Kameraler Zuschuss/Überschuss       -2.462.604.000 -115.000.000 -2.577.604.000

 
 
 

 
Sonstige Veränderungen:      

Titel 17 20 - 981 wird von 69.000.000 EUR um 20.000.000 EUR auf 49.000.000 EUR vermindert.  
 
 

 
 

Der Wirtschaftsplan, das zugehörige Produktblatt und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags:      

 

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung im November 2011 wird sich eine positive Spitzabrechnung der 
Steuerverbundmasse des Jahres 2011 in Höhe von 135,0 Mio. EUR ergeben. 
 
Nach § 2 Abs. 4 FAG wäre dieser Spitzbetrag regulär im Haushalt 2013 zu etatisieren. Um die Liquiditätslage der 
hessischen Kommunen weiter zu verbessern, wird die Spitzabrechnung 2011 auf das Haushaltsjahr 2012 vorgezogen und 
zugunsten der Allgemeinen Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, kreisfreie Städte, Landkreise und 
Zuweisung an den LWV) bereitgestellt. 
 
Die bislang vorgesehene Abführung von 20,0 Mio. EUR an den Landeshaushalt entfällt. 

 
 
 
Wiesbaden, 01.12.2011 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Parl. Geschäftsführer 
Holger Bellino 
 

      Für die Fraktion der FDP 
Der Parl. Geschäftsführer 

Leif Blum 

               


